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Abhängigkeit 
 

 
 

Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bauhaus_Marionette_Nachbau_Der-Bucklige-Fratze.jpg, 
 

Mit der hier gemeinten „Abhängigkeit“ ist 
nicht der Zustand der zwanghaften Be-
dürfnisbefriedigung durch bestimmte 
Substanzen (wie Alkohol, Drogen) oder 
Verhaltensweisen (wie Glücksspiel, Kauf-
rausch), bei dem die Kontrolle über den 
Konsum verloren geht, gemeint. 
Vielmehr ist die Abhängigkeit der Europä-
ischen Union und der Unionsmitgliedstaa-
ten angesprochen, die weder bei Energie 
noch bei Technik, Arzneimitteln und im 

militärischen Bereich sowie hinsichtlich 
vieler anderer Produkte eine ausrei-
chende Autarkie aufweisen, um im Notfall 
oder nach dem Ausfall von Lieferketten 
die Unionsbevölkerung ausreichend zu 
versorgen. 
Damit werden die EU und die Unionsmit-
gliedstaaten zu Marionetten einiger weni-
ger Mächtiger. Wenn dann noch entschei-
dungsschwache Politiker dazukommen, ist 
das Chaos perfekt. (Red) 
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ermöglicht werden, den Bürger noch stärker zu 
überwachen. Dabei wird dieser europäische 
Bürger unter Generalverdacht gestellt. 
 
Die Konsultation 
Sehr treffend hat der Deutsche Anwaltsverein 
diese Konsultation der Europäischen Kommis-
sion in seiner Stellungnahme Nr. 57 im Septem-
ber 20251 eingeschätzt: „Die Fragen sind einsei-
tig und suggestiv zugunsten einer EU-weit ein-
heitlichen Regulierung von Vorratsdatenspei-
cherung formuliert. Dabei handelt es sich um 
ein Problem, das die Kommission selbst in ihrer 
‚Better Regulation Toolbox‘2 von 2023 als 
‚Backward Engineering‘ bezeichnet und als 

Problem für evidenzbasiertes Policymaking 
identifiziert.3 Eine Konsultation sollte immer, je-
doch insbesondere in einem derart grund-
rechtssensiblen Bereich wie der Vorratsdaten-
speicherung, zunächst ergebnisoffen ausge-
staltet sein. Wünschenswert wäre es, dass zu-
nächst der grundsätzliche Regelungsbedarf 
evaluiert wird.  
Auch die geschlossene Fragestellung schränkt 
die Antwortmöglichkeiten auf ein nicht akzep-
tables Maß ein. Die Möglichkeit, andere Ant-
wortoptionen unter ‚Other‘ anzugeben, ist 
nicht gleichwertig wie die originäre Aufnahme 
dieser Antwortoptionen in den Katalog mögli-
cher Antworten.“ 

 

 
Die Datenkrake4, Opfer sind wir alle, es gibt schlussendlich keine Gewinner. 

Bildquelle: Anton Schäfer 

 
Was soll gespeichert werden? 
Es geht um personenbezogene Daten und In-
formationen über das Privat- und Familienle-
ben der Unionsbürger. Aktuell müssen Anbie-
ter von IT-Diensten diese personenbezogenen 
Daten und Informationen gemäß den Grund-
rechten (z. B. Artikel 7, 8 und 11 der Grund-
rechte-Charta oder Artikel 6, 8, 9 und 10 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention) 

 
1 https://anwaltverein.de/newsroom/sn-57-25-dav-stellung-

nahme-zur-eu-konsultation-zur-vorratsdatenspeicherung  
2 https://commission.europa.eu/document/down-

load/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?file-
name=BR%20toolbox%20-%20Jul%202023%20-%20FINAL.pdf  

3 „‚Backward engineering‘ refers to situations where the problem 
analysis is performed with a specific policy option in mind. This 

und den EU-Rechtsvorschriften zum Schutz der 
Privatsphäre und zum Datenschutz löschen, so-
bald die Daten und Informationen für den legi-
timen Geschäftszweck nicht mehr erforderlich 
sind.  
Die Speicherung von solchen Daten über län-
gere Zeiträume ist ausschließlich dann möglich,  

not only undermines the quality of the analysis, but it also hurts 
the credibility of the whole impact assessment process“. Better 
Regulation Toolbox (Juli 2023), S. 88. 

4 Abwandlung einer Karikatur des Eisenbahnmagnaten Collis P. 
Huntington als Oktopus aus dem San Francisco Examiner 1896. 
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wenn dies zur Erfüllung spezifischer rechtlicher 
Verpflichtungen erforderlich und auch gerecht-
fertigt ist. Dies – aktuell zumindest noch – im-
mer unter Beachtung und Schutz der Men-
schen-, Grund-, Bürger- und Freiheitsrechte. 
 
Das Problem, das die Europäische Kommission 
sieht, ist, dass es keine einheitliche europäi-
sche Regelung gibt, sondern nur unterschiedli-
che nationale Rechtsvorschriften.  
Es ist daher möglich, dass Daten und Informati-
onen zum Zeitpunkt von strafrechtlichen Er-
mittlungen bereits gelöscht wurden. Die natio-
nalen Behörden seien daher teilweise nicht in 
der Lage, weitere Ermittlungen gegen Unions-
bürger anzustellen.  
Eine Untersuchung dazu, wie oft dies in der 
Praxis vorkommt und welche tatsächlichen 
Auswirkungen dies hat, wurde im Konsultati-
onsverfahren nicht aufgezeigt. 
 
Das Verbot der Vorratsdatenspeicherung  
Der Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) hat 2014 die Richtlinie 2006/24/EG 
über die Vorratsdatenspeicherung wegen 
schwerwiegender Eingriffe in die Grundrechte 
und wegen des Fehlens hinreichender Schutz-
vorkehrungen für ungültig erklärt.1  
Gemäß dem EuGH sind die mit einer solchen 
Speicherung verbundenen Eingriffe auf das ab-
solut notwendige Maß zu beschränken, was 
mit der Richtlinie 2006/24/EG nicht der Fall 
war.  
Auch müssen Vorratsdatenspeicherungen in 
den Unionsmitgliedstaaten mit Artikel 15 Abs. 
1 der Richtlinie 2002/58 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommuni-
kation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) im Einklang stehen. 
 
Seit 2014 gibt es keine unionsrechtliche Ver-
pflichtung mehr für Anbieter von IT-Diensten, 
Daten zu Strafverfolgungszwecken auf Vorrat 
zu speichern, und es ist in der Praxis bislang 
nicht bekannt geworden, dass dies zu schwe-
ren Verwerfungen des Binnenmarktes oder er-
höhter Kriminalität geführt hätte.  
 
Die Rechtsgrundlage für Regelungen zur Vor-
ratsdatenspeicherung soll auf die 

 
1 EuGH C-293/12 und C-594/12, 8.4.2014. 

Binnenmarktkompetenz aus Art. 114 Abs. 1 
AEUV gestützt werden (Angleichung von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die zum 
Funktionieren des Binnenmarktes erforderlich 
sind). 
 
Was will die Europäische Kommission? 
Die Europäische Kommission behauptet zwar 
in der Konsultation, dass ohne Vorratsdaten-
speicherung eine effektive Kriminalitätsbe-
kämpfung innerhalb des Binnenmarktes nicht 
möglich und nachteilig sei, doch bleibt sie den 
Beweis dafür schuldig. 
Ein Vorschlag für diesen neuen Rechtsakt zur 
verstärkten Überwachung der Unionsbürger 
soll von der Europäischen Kommission im ers-
ten Quartal 2026 vorgelegt werden. 
 
Speicherung von Flugpassagierdaten 
Die Europäische Kommission hat auch in Bezug 
auf die Sammlung und Weitergabe von Flug-
passagierdaten in der Vergangenheit in Bezug 
auf die Einhaltung und den Schutz von Grund-
rechten nicht besonders geglänzt und hat, wie 
es scheint, daraus auch nichts gelernt.  
Der Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) hat sich auch in diesem Zusammenhang 
klar gegen solche Überwachungspläne bzw. 
Data-Mining-Pläne des Rats der Europäischen 
Union, der Europäischen Kommission und Eu-
ropol gestellt. 
In der Presseerklärung zu dieser Entscheidung 
hat der EuGH – eigentlich unzweifelhaft und 
leicht verständlich – zusammengefasst, dass es 
um Datenminimierung geht. In weiteren Ent-
scheidungen hat der EuGH immer wieder die 
anlasslose Massenüberwachung durch Spei-
cherung und Auswertung „auf Vorrat“ als unzu-
lässig angesehen.  
Vorratsspeicherung ist in den Unionsmitglied-
staaten bis zu einem gewissen Grad legal, wenn 
z. B. eine konkrete Bedrohung der nationalen 
Sicherheit vorliegt. Eine solche Maßnahme 
muss jedoch befristet und zielgerichtet sein. 
Daten von Unbeteiligten müssen daher umge-
hend gelöscht werden.  
Ob nach dem nationalen Verfassungsrecht und 
hinsichtlich des grundsätzlichen Umgangs der 
„Obrigkeit“ mit dem Souverän (dem Staatsbür-
ger) eine solche Vorgangsweise wirklich richtig 
ist, muss jeder für sich entscheiden. 
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Insbesondere aber diejenigen, die politisch da-
für die Verantwortung tragen. Und dass ext-
reme Rechte in der Vergangenheit durchwegs 
dazu tendierten, den Grundrechtsschutz der 
Bürger einzuschränken, sollte eigentlich einem 
liberal eingestellten Menschen zu denken ge-
ben.  
 
Inwieweit soll und will „der Staat“, weil mög-
licherweise einige Straftaten nicht aufgeklärt 
werden können, die Daten aller Menschen im 
Gemeinwesen erheben und den potenziellen 
Missbrauch (Data-Mining, Profiling etc.) dersel-
ben fördern? Denn Datenmissbrauch geht im-
mer einher mit der Verfügbarkeit von Daten. 
Oder ist es nicht in einer liberalen Gesellschaft 
besser, Menschen nicht unter Generalverdacht 
zu stellen und vorsichtig mit Macht umzuge-
hen? Datensammlung bedeutet immer auch 
Macht in den Händen einiger weniger, die oft-
mals nicht demokratisch legitimiert und auch 
nicht ausreichend überwacht sind. 
Zur Minimierung der Datensätze gehört auch, 
dass kein automatisiertes Suchen mit „Techno-
logien der künstlichen Intelligenz im Rahmen 
selbstlernender Systeme“ durchgeführt wird. 
Data-Mining und Profiling sind daher zu Recht 
nicht erlaubt und sollten eigentlich in einer li-
beralen Gesellschaft verpönt sein.  
 
Und dies nicht nur wegen der anlasslosen 
Grundrechtseingriffe und weil Unionsbürger 
unter Generalverdacht gestellt werden, son-
dern auch, weil solche Systeme fehleranfällig 

sind und einzelne Menschen der Willkür der 
Behörden und Gerichte ausliefern können. 
Dass solche Systeme in China, Israel und den 
USA eingesetzt und teilweise völlig kritiklos ak-
zeptiert bzw. nicht hinterfragt werden, ist eher 
ein Armutszeugnis für die Verantwortlichen.  
 
Als 1985 die düstere, kafkaeske Dystopie „Bra-
zil“ gedreht wurde, wussten wir noch nicht, wie 
schnell sich die Fiktion in Realität wandeln 
kann.  
Wie schnell gerade heute mit solchen oben be-
schriebenen Systemen und dem unkritischen 
Glauben der Verantwortlichen an solche Da-
tensammlungs- und Abgleichergebnisse wegen 
einer Fliege ein unbescholtener Familienvater 
namens Buttle  verhaftet und zu Tode gefoltert 
werden kann, ist leider nicht mehr nur Fiktion. 
 
Vielleicht sind wir in Europa davon noch weiter 
entfernt als andere Staaten. Doch wie lange 
wird ein liberaler Staat bestehen können, wenn 
gegen den Souverän illiberale Methoden ange-
wandt werden?  
 
Können Sie sich vorstellen, wie Sie gegen einen 
Fehler in solch undurchsichtigen Datensamm-
lungen, von außen nicht nachvollziehbaren Da-
tenabgleichen und die Datenauswertung in ir-
gendeinem Rechenzentrum vorgehen, wenn 
Sie beispielsweise mit dem Flugzeug in Paris 
landen und irgendein Beamter behauptet, Sie 
wären ein Terrorist, weil er Ihren Namen nicht 
richtig gelesen hat? 
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Vereinsnachrichten 
 

 

Veranstaltungshinweise 
 
 

Mit dem Vortrag 
 

„Bosnien und Herzegowina quo vadis?“ Ein ethnisch gespaltenes Land 
unter internationaler Beobachtung sucht eine friedvolle Zukunft 

 
berichten  
 

Dr. Jörg Hofreiter BA und Dr. Christian Prosl 
 
am Montag, 10. November 2025 
ab 18 Uhr (Einlass) bzw. 18.30 Uhr (Veranstaltungsbeginn) 
 
in der Hanuschgasse 3/4/1/1046, zweiter Hof, 1010 Wien 
 

über ein überaus interessantes europapolitisches Thema, das in der Realität so gut wie 
abseits der Medienberichte existiert. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die 
Möglichkeit für persönliche Gespräche bei Wein, Wasser und Bäckereien.1 

 

 
Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosnien-herzegowina_2-1225x1200.png,  

User: Wolpertinger 

 
1 „Bosnien und Herzegowina quo vadis?“ Ein ethnisch gespaltenes Land unter internationaler Beobachtung sucht eine friedvolle Zukunft. 

Jörg Hofreiter und Christian Prosl | ÖKV  
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Vereinsnachrichten 
 

 

Aufsatzwettbewerb Faktum multikulturelles Europa 
(Marc Germeshausen) 

 
Das Europahaus Klagenfurt und der Ver-
ein Club tre Popoli laden zum Aufsatzwettbe-
werb „Faktum multikulturelles Europa“ ein.  
 
Gesucht werden Beiträge mit konkreten Vor-
schlägen für ein harmonisches Zusammenle-
ben unterschiedlicher Kulturen, Religionen und 
Sprachen in Europa. 
Eine Jury vergibt drei Preise zu je 1.000 Euro in 
den Alterskategorien: 

 bis 22 Jahre 
 23 bis 50 Jahre 
 über 50 Jahre 

 

Teilnehmen können Autor:innen aller Staats-
bürgerschaften und Wohnsitze. 
 
Die Texte (max. 900 Wörter) bitte bis 20. Okto-
ber 2025 per E-Mail an  
 
anmeldung@europahaus-klagenfurt.at  
 
einreichen. Die besten Beiträge werden bei ei-
ner feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet.  
 
Weitere Informationen zur Ausschreibung gibt 
es online unter: 

www.europahaus-klagenfurt.at
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Europa-Wikipedia 

In diesem Europa-Wikipedia sollen in wenigen Sätzen Begriffe erklärt und soll Interessantes dargestellt werden. 
Vorbild ist die freie, gemeinnützige Internet-Enzyklopädie Wikipedia, die seit dem 15. Jänner 2001 besteht.  
 

 
Europäische Abhängigkeit 

 
Europäische Abhängigkeit ist ein bisher nur we-
nig verwendetes Schlagwort und ein Thema, zu 
dem zB in der deutschsprachigen Wikipedia ein 
Eintrag fehlt. 
 
Wovon ist Europa bzw. die EU abhängig? Ei-
gentlich von fast allem, was in der Welt ge-
schürft, erzeugt, produziert oder verkauft wird. 
Das beginnt bei den klassischen fossilen Ener-
gierohstoffen, hier vor allem beim Erdöl, beim 
Erdgas, bei der Kohle etc. Die „Erdölschocks“ 
(Erhöhungen der Rohölpreise 1973 und 
1979/80), haben zwar ein gewisses Umdenken 
in der EU herbeigeführt, das sich letztlich aber 
in die völlig falsche Richtung entwickelt hat. An-
statt die große Abhängigkeit von Erdöl und an-
deren fossilen Energieträgern durch eine mög-
lichst breite Diversifizierung zu reduzieren, 
wurde das Erdgas propagiert und dessen Nut-
zung massiv gesteigert. 
Wie sich nun – mit der entstandenen Abhängig-
keit von Russland (und nun auch von den USA 
mit Flüssiggas) – zeigt, eine völlig verfehlte 
Strategie. Davor wurde zwar schon gewarnt,1 
das hat aber die Verantwortlichen eigentlich 
nie so wirklich interessiert. 
 
Ebenso war und ist es bei der Atomkraft, in de-
ren Zusammenhang die EU stark von der Liefe-
rung von Brennelementen abhängig ist, und 
zwar auch weiterhin von Russland und Kasach-
stan.2 Die Umstellung ist schwierig und wird im-
mer wieder verzögert.3 Mit Wiederaufberei-
tungsanlagen wird versucht, die Abhängigkeit 
etwas zu reduzieren, dies jedoch auf Kosten 
der Umwelt und der zukünftigen Generatio-
nen. 
 

 
1 Siehe z. B. Antonius Opilio: Europäisches Energierecht. Unter 

besonderer Berücksichtigung der erneuerbaren Energieträger 
und der elektrischen Energie, Dornbirn 2005, Edition Europa 
Verlag, ISBN 3901924213. Auch der jährliche Energiebericht 
von BP zeigte diese Abhängigkeit immer wieder sehr deutlich 
auf. 

2 https://www.scinexx.de/news/energie/hohe-abhaengigkeit-
auch-beim-kernbrennstoff-uran/  

Weiter geht es mit den Metallen, speziell auch 
bei jenen der Seltenen Erden. Auch hier be-
steht Abhängigkeit, wenngleich in Grönland 
und Schweden größere Vorkommen gefunden 
wurden. Sie werden noch nicht nennenswert 
abgebaut. Hat Donald Trump vielleicht deswe-
gen vor, Grönland militärisch zu besetzen? 
Auch bei den Rohstoffen für Windenergie- und 
Photovoltaikanlagen sowie für deren Batterie-
speicher, teilweise auch für Wasserkraftanla-
gen sowie für die Elektrofahrzeuge ist die EU 
stark von den Rohstoffen auf den Weltmärkten 
abhängig. 
Pharmazeutische Produkte kommen ebenfalls 
zu einem Großteil aus der ganzen Welt, nur we-
nige werden in der EU selbst produziert. 
 
Die gesamte EU weist eine Abhängigkeit von 
Energieimporten in der Höhe von 58 % auf.4 
Darin sind die Abhängigkeiten für die Produk-
tion von Energieanlagen nicht enthalten. 
 
Geht es auch anders? 
Die EU trägt wesentlich zur eigenen Unabhän-
gigkeit bei, indem die bereits in der Union be-
findlichen Roh- und Wertstoffe wiederverwer-
tet werden. Hier liegt die EU weltweit eindeutig 
an der Spitze. Ebenso bei der wichtigen Frage 
der Vermeidung von Abfall und der Energieein-
sparung. 
Dies wird zwar von einigen Verantwortlichen 
nicht verstanden und von einem Regulierungs-
wahn aus Brüssel und Ähnlichem gesprochen 
und geschrieben, jedoch ist die Notwendigkeit, 
so zu handeln – auch für eine lebenswerte Zu-
kunft – eindeutig gegeben. Zur Begründung 
dessen muss also nicht einmal der Klimawandel 
bemüht werden. 

3 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/atom-
energie-warum-europa-noch-immer-abhaengig-von-russi-
schen-brennstaeben-ist/100130885.html  

4 https://ec.europa.eu/eurostat/databrow-
ser/view/SDG_07_50__custom_5123174/default/table?lang=
de und auch für Deutschland: https://www.destatis.de/Eu-
ropa/DE/Thema/Umwelt-Energie/Energieabhaengigkeit.html 
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Zu guter Letzt 
 

 

 

Vor 40 Jahren trat das Schengener 
Abkommen in Kraft: für grenzenlose 
Freizügigkeit im Schengen-Raum 
(siehe Grafik links) – in der Theorie.  
 
Neben der gemeinsamen Währung 
bedeutete das Schengener Abkom-
men einen wichtigen – nicht nur 
symbolischen – Schritt zur Schaf-
fung der Vereinigten Staaten von 
Europa. 
Theoretisch, denn in der Praxis sieht 
das Ganze leider anders aus. Ausge-
hend von Deutschland und Öster-
reich und mit mehr oder weniger 
stillschweigender Zustimmung der 
Europäischen Kommission ist Fol-
gendes aus der europäischen Frei-
zügigkeit geworden: 

Bildquelle: Europäisches Parlament 
 

 

Der frühere EU-Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker kritisiert 
völlig zu Recht diese Grenzkontrol-
len. „Wenn es Kontrollen geben 
muss, dann wären mobile statt sta-
tionärer Kontrollen nicht an der 
Grenze, sondern im Hinterland we-
niger schwierig für Betroffene [...]  
Dass man jetzt ohne viel Federlesen 
die Errungenschaft der europäi-
schen Integration zur Disposition 
stellt, das macht mich schon be-
sorgt.“  
Und weiter meint Juncker, es dürfe 
nicht sein, „dass man wieder in den 
Köpfen und in den Herzen der Men-
schen Grenzen entstehen lässt". 
 
Wo sind eigentlich die „richtigen Eu-
ropäer“ geblieben, die in der Ver-
gangenheit gegen solche Engstirnig-
keiten die Stimme erhoben haben? 

Bildquelle: Europäische Kommission/Monitor 
 

 

 


